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[ca . 1642/1643 ] A
NOTIZEN BEAT II . ZURLAUBEN ZUM STREIT ZWISCHEN DEM BISCHOF VON

KONSTANZ [JOHANN VI . VON WALDBURG- WOLFEGG] UND DEM LAND¬
VOGT VON BADEN [SEBASTIAN MUELLER] UEBER DIE BESETZUNG
DER KANONIKATE IN ZURZACH

Huber/Zurzach

Aufstellung von Brie feil und Dokumenten:

- Concordata Germaniae 1447

- Stiftungsbrief der Kustorei 1333
- Stiftungsbrief des der Propstei zugehörigen Kanonikats 1360
Notizen:

Zurlauben vermerkt , bloss in den Jahren 1611 , 1625 und 1642 seien
Pröpste in bischöflichen Monaten verschieden und ihre Nachfolger
im Besitze ihrer bisherigen Kanonikate verblieben . Nach den Sta¬
tuten müssten sowohl der Propst als auch der Kustos dem Kapitel
entnommen werden.

Um sich eingehender orientieren zu lassen , habe man vom Propst
und Kapitel nochmals Auskünfte angefordert . Dabei sei ihnen sub¬
stantiell die gleiche Antwort zuteil geworden wie schon 1626 . ·*"
Statuten wollten die Chorherren keine vorlegen . Zufolge ihrer
Aussage seien diese schon seit zwei Jahren zur Ueberprüfung und
Genehmigung beim Bischof von Konstanz . Konkordate besässen sie



nach ihrer Aussage auch keine . Briefe und andere Dokumente aber

hätten sie nach Konstanz übersenden müssen . Protokolle seien bis

1612 keine geführt worden . Was schliesslich den Dekan anbelange,

gelange dieser nach der Wahl ohne die sonst übliche Vakanz von

zwei Jahren sofort in den Genuss seiner Pfründe . Chorherren , die

auf ihre Pfründe resignieren wollten , müssten dies vor dem Le¬

hensherrn tun.

1) Vgl . EA V 2, 1685 Art . 136

AH 9 , 313 - 314 Blatt 314 leer
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